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Ärztinnen und Ärzte können nicht auf ei-
ner halben Stelle hausärztlich und gleich-
zeitig auf einer weiteren halben Stelle 
fachärztlich tätig sein. Das hat das Bun-
dessozialgericht (BSG) entschieden. Im 
vorliegenden Fall wollte ein Medizini-
sches Versorgungszentrum (MVZ) eine 
Ärztin für Innere Medizin jeweils im Um-
fang eines halben Versorgungsauftrags in 
der hausärztlichen und in der fachärztli-
chen Versorgung beschäftigen. Die Anstel-
lungsgenehmigung wurde versagt. Auch 
nach Meinung des BSG hat das MVZ da-
rauf keinen Anspruch. 

 § 73 Abs. 1 S 1 SGB V gliedere die ver-
tragsärztliche Versorgung in eine haus- 
und eine fachärztliche. Die Zuordnung zu 
den Versorgungsbereichen sei in § 73 Abs. 
1 a SGB V abschließend geregelt. Mit der 
Trennung der Versorgungsbereiche solle 
die Funktion des Hausarztes gestärkt so-

wie der ständigen Zunahme fachärztli-
cher Leistungen entgegengewirkt werden. 
Ökonomische Fehlentwicklungen sollten 
dadurch beseitigt und die Qualität der Ver-
sorgung sowie die Finanzierung der ge-
setzlichen Krankenversicherung gesichert 
werden. Gehöre ein Arzt einer Arztgruppe 
an, deren Weiterbildung ihn nach § 73 
Abs. 1 a SGB V für beide Versorgungsbe-
reiche qualifiziere, müsse er sich für einen 
entscheiden. Die Entscheidung für eine 
haus- oder eine fachärztliche Tätigkeit sei 
auch durch die Einführung hälftiger Ver-
sorgungsaufträge im Vertragsarztrechtsän-
derungsgesetz nicht obsolet geworden, da 
das Gesetz andere Ziele verfolge. Die Re-
gelung sollte die vertragsärztliche Tätig-
keit flexibilisieren und insbesondere der 
besseren Vereinbarkeit von Beruf und Fa-
milie sowie der besseren Bewältigung von 
Unterversorgungssituationen dienen. Sei 

ein Vertragsarzt in beiden Versorgungsbe-
reichen tätig, könne es nicht ausgeschlos-
sen werden, dass die freie Arztwahl der 
Versicherten sowie die Leistungssteue-
rung und Abrechnungskontrolle durch die 
Kostenträger beeinträchtigt würden. 

Da ein Arzt im Rahmen ein und dessel-
ben Anstellungsverhältnisses oder ein und 
derselben Zulassung nicht in verschiede-
nen Versorgungsbereichen tätig sein dürfe, 
habe das MVZ keinen Anspruch auf die 
begehrte Anstellungsgenehmigung. Ent-
schieden ist damit dem BSG zufolge aber 
nicht, ob ein Arzt in einer Kassenärztli-
chen Vereinigung (KV) im Umfang eines 
halben Versorgungsauftrags hausärztlich 
und in einer anderen KV im selben Um-
fang fachärztlich tätig sein darf. Der Fall 
habe nicht zur Entscheidung vorgelegen.
BSG, Urteil vom 13. Februar 2019, Az.: B 
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Gleichzeitige Tätigkeit als Haus- und Facharzt unzulässig

 Damit Patienten nicht unerwartet mit ei-
nem Selbstbehalt konfrontiert werden, 
enthält das Bürgerliche Gesetzbuch 
(BGB) folgende Regelung: „Weiß der Be-
handelnde, dass eine vollständige Über-
nahme der Behandlungskosten durch ei-
nen Dritten nicht gesichert ist oder erge-
ben sich nach den Umständen hierfür hin-
reichende Anhaltspunkte, muss er den Pa-
tienten vor Beginn der Behandlung über 
die voraussichtlichen Kosten der Behand-
lung in Textform informieren“ (§ 630 c 
Abs. 3 BGB).

 Vor diesem Hintergrund hat das Land-
gericht Berlin (Urteil vom 7. Februar 2019 
– 6 S 9/17 – juris) einen Arzt zur Rückzah-
lung des Behandlungshonorars verurteilt, 
da er die aus dem Behandlungsvertrag re-
sultierende Informationspflicht nicht hin-
reichend erfüllt habe.

 Im Zusammenhang mit einer neuartigen 
Krampfadertherapie hatte die private Kran-
kenversicherung der Patientin eine Kosten-
erstattung abgelehnt, da die abgerechnete 

Therapie ein nicht wissenschaftlich etab-
liertes Verfahren darstelle. Das zunächst 
mit dem Fall befasste Amtsgericht hatte 
aufgrund eines medizinischen Sachverstän-
digengutachtens den Arzt zur Rückzahlung 
des Behandlungshonorars aufgrund eines 
Verstoßes gegen die wirtschaftliche Aufklä-
rungspflicht verurteilt, da die durchgeführte 
Behandlung zum Behandlungszeitpunkt 
nicht überwiegend schulmedizinisch aner-
kannt gewesen sei und mangels vergleich-
barer Langzeitergebnisse auch nicht in der 
Praxis als ebenso Erfolg versprechend be-
wertet angesehen werden könne.

Das Landgericht Berlin hat das erstin-
stanzliche Urteil bestätigt und darauf ver-
wiesen, dass dem Arzt nicht zugemutet 
werden könne, die Versicherungsbedingun-
gen im Einzelfall zu prüfen. Bei privat 
krankenversicherten Patienten liege es da-
her grundsätzlich im Verantwortungsbe-
reich des Patienten, Kenntnisse über den In-
halt und Umfang des Versicherungsvertra-
ges zu haben. Eine Aufklärungspflicht des 

Arztes über die wirtschaftlichen Folgen der 
Behandlung bestehe jedoch dann, wenn er 
wisse, dass eine vollständige Kostenüber-
nahme nicht gesichert sei oder sich nach 
den Umständen hierfür hinreichende An-
haltspunkte ergeben würden. Hinreichende 
Anhaltspunkte liegen nach Meinung des 
Gerichts vor, wenn die angewendete Be-
handlungsmethode von der Schulmedizin 
nicht überwiegend anerkannt ist und sich in 
der Praxis auch noch nicht als ebenso 
 erfolgversprechend bewährt hat. 

Da der Arzt Kenntnis über den wissen-
schaftlichen Diskussionsstand hinsicht-
lich des neuen Therapieverfahrens haben 
musste, war er verpflichtet, durch eine 
entsprechende Information über die vo-
raussichtlichen Kosten die Patientin hin-
sichtlich der wirtschaftlichen Folgen zu 
sensibilisieren und es ihr zu ermöglichen, 
die Kostenübernahme auf der Grundlage 
einer entsprechenden Kostenberechnung 
bei ihrer Krankenversicherung abzu -
klären. Dipl.-Verw. Wiss. Martin Ulmer
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